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Erwägungsgründe (ErwGr)

Erwägungsgrund 173 - Verhältnis zur RL 2002/58/EG

Diese Verordnung sollte auf alle Fragen des Schutzes der Grundrechte und Grundfreiheiten bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten Anwendung finden, die nicht den in der Richtlinie 2002/58/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates bestimmte Pflichten, die dasselbe Ziel verfolgen,
unterliegen, einschließlich der Pflichten des Verantwortlichen und der Rechte natürlicher Personen.
Um das Verhältnis zwischen der vorliegenden Verordnung und der Richtlinie 2002/58/EG klarzustellen,
sollte die Richtlinie entsprechend geändert werden. Sobald diese Verordnung angenommen ist, sollte
die Richtlinie 2002/58/EG einer Überprüfung unterzogen werden, um insbesondere die Kohärenz mit
dieser Verordnung zu gewährleisten.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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